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Stellenausschreibung
 
Die Stadt Bad Orb sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt einen/eine

Mitarbeiter*in (m/w/d)
für das Bauamt

Die Stellenausschreibung mit allen relevanten Informationen 
fi nden Sie unter www.bad-orb.de.

Gedenkfeier
am Volkstrauertag

am Sonntag, 19. November

Aus Anlass des Volkstrauertages findet am 
Sonntag, 19. November 2023 um 11:30 
Uhr auf dem städtischen Friedhof eine Ge-
denkfeier unter Mitwirkung der Bad Orber 
Vereine statt.

Die Mitglieder der Bad Orber Vereine und 
Verbände werden gebeten, sich um 11:30 
Uhr auf dem Friedhof zu versammeln. Die 
Fahnenabordnungen nehmen an der 
Kriegsopfer-Gedenkstätte Aufstellung.
Zu dieser Gedenkfeier sind alle Mitglieder 
der Orber Vereine und Verbände, alle Ein-
wohner und Gäste höflichst eingeladen.

In der katholischen Pfarrkirche St. Martin 
findet um 10:15 Uhr ein Gottesdienst im 
Gedenken an die Opfer der Weltkriege statt, 
in der Martin-Luther-Kirche findet um 18 
Uhr ein Gottesdienst zum Gedenken an die 
Opfer der Weltkriege und zum Gebet für den 
Frieden in der Welt statt.

Bad Orb, im November 2023

DER MAGISTRAT
DER STADT BAD ORB

Gez. Tobias Weisbecker
Bürgermeister

___________________________________

Hinweisbekanntmachung
gemäß § 1 Abs. 2 der 

Bekanntmachungsverordnung
in Verbindung mit § 7 Abs. 2a

der Hauptsatzung
der Stadt Bad Orb
Bekanntmachung

der 1. Änderungssatzung
zur Vorkaufsrechtssatzung

„Altstadt“ (Teil 1) und
„Frankfurter Straße“ (Teil 2)

Die Bekanntmachung wird im Internet auf 
der Internetseite der Stadt Bad Orb www.
bad-orb.de gem. § 7 Abs. 2a der Hauptsat-
zung der Stadt Bad Orb in der Fassung der 
VI. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung 
der Stadt Bad Orb vom 21.04.2022, am 
02.11.2023 öffentlich bekannt gemacht.
Es wird auf das Recht aufmerksam gemacht, 

dass die Bekanntmachung während der 
öffentlichen Sprechzeiten der Verwaltung 
in Papierform einzusehen ist und gegen 
Kostenerstattung entsprechende Ausdrucke 
gefertigt werden können.

Bad Orb, 30.10.2023

DER MAGISTRAT
DER STADT BAD ORB

gez. Tobias Weisbecker
Bürgermeister

___________________________________

Öffnungszeiten 
der Stadtverwaltung

Vormittag:
Montag – Freitag
8:30 Uhr bis 12:00 Uhr
Nachmittag:
Donnerstag 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Um Wartezeiten zu vermeiden, empfehlen 
wir Ihnen einen Termin mit uns zu verein-
baren, telefonisch oder auch online unter 
Online Terminvereinbarung Bürgerbüro / 
Kurstadt Bad Orb (stadt-bad-orb.de)
___________________________________

Bürgersprechstunde
Dialog mit dem Bürgermeister

Der Dialog und Austausch mit den Bürge-
rinnen und Bürgern ist wichtig. Wenn Sie 
ein Anliegen direkt mit dem Bürgermeister 
Tobias Weisbecker besprechen wollen, mel-
den Sie sich für die Bürgersprechstunde an.

Nächste Bürgersprechstunde am
Donnerstag, 16.11.2023
Uhrzeit: 14:00 bis 16:00 Uhr
Rathaus, Zimmer 3.18 (barrierefrei)
Frankfurter Straße 2, 63619 Bad Orb

Bürgermeister Tobias Weisbecker lädt alle 
Bürgerinnen und Bürger in regelmäßigen 
Abständen zur Bürgersprechstunde ein. Im 
Rahmen der Bürgersprechstunde besteht die 
Gelegenheit, eigene Anliegen vorzutragen 
sowie allgemein interessierende kommunale 
Angelegenheiten anzusprechen, Fragen zu 
stellen und Anregungen zu geben.
Die Termine sind auch auf der Internetseite 
der Stadt Bad Orb unter stadt-bad-orb.de/
Rathaus-Politik/Bürgermeister/Bürger-
sprechstunde/ veröffentlicht.
___________________________________

Sprechstunde des
Bürgerbeauftragten

Der Bürgerbeauftragte der Stadt Bad Orb 
Herr Eduard Heim bietet

an jedem 2. und 4. Donnerstag 
im Monat

 in der Zeit von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr 
im Rathaus, Erdgeschoss, 

Zimmer Nr. 0.13 
seine Sprechstunde an.

Kontakt auch unter Tel. 06052 86-411 oder 
buergerbeauftragter@bad-orb.de

___________________________________

Stadt- und Kurbücherei 
im Haus des Gastes, Burgring

Seit September 2011 wird die Arbeit in 
der Bad Orber Stadt- und Kurbücherei 
ehrenamtlich von einer Gruppe engagierter 
Bad Orber Bürger*innen geleistet. Die gut 
sortierte Bücherei bietet Jung und Alt eine 
große Leseauswahl. Ob Kinderbuch oder 
Jugendschmöker, Belletristik oder Thriller, 
Biografien, klassische Literatur, medizi-
nische Fachliteratur oder Sachbücher zu 
Geschichte, Sozialwissenschaften und Po-
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litik, Ratgeber für Hobby und Freizeit oder 
Heimatliteratur – für jeden Geschmack und 
Anspruch lässt sich etwas finden! Weiterhin 
verfügt die Bücherei über rund 300 Hörbü-
cher. Ein breites Angebot, ob Kinder- und 
Jugendliteratur, Belletristik, klassische Welt-
literatur, Bildende Kunst oder Heimatbücher 
sowie über 300 Hörbücher wartet auf die 
Besuchenden. 

Der Jahresausweis kostet regulär 15,-- Euro. 
Einen ermäßigten Jahresausweis erhalten 
Schüler, Studenten, Schwerbehinderte zum 
Entgelt von 10,- Euro. Kurkarteninhaber 
und Kinder bzw. Schüler*innen bis 14 Jahre 
dürfen kostenfrei ihre Bücher ausleihen.

Die Ausleihfrist beträgt 30 Tage. Es können 
mehrere Bücher gleichzeitig ausgeliehen 
werden. Eine Verlängerung ist kostenlos 
möglich und kann während der Öffnungs-
zeiten, auch gerne telefonisch, beantragt 
werden. 

Die Bücherei ist geöffnet: 
Montag

10:00 – 12:00 Uhr und
14:00 – 16:00 Uhr
Dienstag
10:00 – 12:00 Uhr und
17:00 – 19:00 Uhr
Mittwoch
10:00 – 12:00 Uhr und
14:00– 16 Uhr
Donnerstag
10:00 – 12:00 Uhr und
14:00 – 16:00 Uhr

Telefon: 06052 912741 
E-Mail: buch@bad-orb.de
___________________________________

Schließung der Containerstation 
am städtischen Betriebshof
am Samstag, 11. November

Aus betrieblichen Gründen ist die Contai-
nerstation vor dem städtischen Betriebshof, 
Gewerbestraße 24, am Samstag, 11.11.2023, 
ganztägig geschlossen.

Das Abstellen von Wertstoffen und Abfäl-
len ist nicht erlaubt.

Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis.
___________________________________

Öffnungszeiten
Wertstoff-Annahmestelle im 

städtischen Betriebshof
Gewerbestraße 24

für Bauschutt-Kleinmengen, mineralische 
Abfälle, Elektro-Kleingeräte, Gartenabfälle, 
Kleinmetalle, Leuchtstoffröhren

16. Oktober bis 31. Dezember:
Freitag 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Samstag 8:30 Uhr bis 13:00 Uhr
___________________________________

Straßensammlung
von Altmetallen

am Dienstag, 21. November
Schwere und größere Altmetallteile wer-
den im Rahmen einer Straßensammlung 
abgeholt, die die Stadt Bad Orb 6 x im Jahr 
kostenlos durchführt. Metalle sind von der 
Sperrmüllabfuhr ausgeschlossen. 

Abgeholt werden Heizkörper, Metallregale, 
Öl- und Kohleöfen ohne Steine, Heizkes-
sel (ohne Dämmstoffe), Küchengeräte 
(aus überwiegend Metall), Mopeds und 
Fahrräder ohne Reifen, Öltanks, Wannen 
(durchgeschnitten) ohne Ölreste, Autoteile, 
Autogetriebe und -motoren (ohne Ölwanne 
und ohne Öl- und Getriebeölreste und ohne 
sonstige Flüssigkeiten), Rohr-, Gitter- und 
Flacheisen, Buntmetall (Kupfer, Messing, 
Aluminium) und ähnliche Metalle, die frei 
von Fremdstoffen sind.

In der Containerstation des städtischen 
Bauhofes werden zudem innerhalb der Öff-
nungszeiten, unter Aufsicht, jede Art von 
Klein-Metallen, ob magnetisch oder nicht, 
kostenlos entgegen genommen. 

Anmeldungen werden bis Freitag, 17.11.2023 
bei der Stadtverwaltung an der Infothek, Tel. 
06052 86-127 oder in Zimmer 0.04, Tel. 
06052 86-136 entgegen genommen.

Entsorgung
von Asbestzement

Main-Kinzig-Kreis Eigenbetrieb Abfall-
wirtschaft. Bei Asbestzement handelt es 
sich um einen Gefahrstoff. Typische Asbest-
zementprodukte sind Wellplatten für Dächer 
und Fassaden, Kunstschieferschindeln und 
Blumenkästen. Beim Umgang mit Asbest 
besteht generell ein hohes gesundheitliches 
Risiko, sowohl für den, der die Arbeiten 
durchführt, als auch für Dritte, z.B. die Nach-
barschaft. Asbestfasern sind lungengängig 
und können Krebs verursachen.

Asbest sollte daher immer fachgerecht und 
ordnungsgemäß von einer darauf speziali-
sierten Fachfirma ausgebaut und entsorgt 
werden.

Privatpersonen, die Asbestzement selbst 
abbauen sollten sich sicher sein, dass sie 
sich auf Arbeiten beschränken, die sie ohne 
eine Gefährdung gemäß den vorgegebe-
nen Regelungen (TRGS 519) durchführen 
können, sonst handeln sie ordnungswidrig 
und riskieren für ihr Tun zur Rechenschaft 
gezogen und für Schäden haftbar gemacht 
zu werden.

Das heißt im Klartext: Wer durch unsachge-
mäßes Handeln unnötigerweise Asbestfasern 
freisetzt, etwa durch Hinabwerfen oder 
Zerschlagen von Platten kann mit einem 
Ordnungsgeld belangt und für eine ggfs. 
erforderliche Sanierung haftbar gemacht 
werden.

Weitere Informationen auch unter:
https://abfall-mkk.de/wp-content/up-
loads/2020/12/Asbestzement-2021.pdf
___________________________________

Hinweis der Stadtkasse
Am 15. November dieses Jahres sind die 
vierteljährlichen Raten für:

- Grundsteuer
- Müllabfuhrgebühren
- Hundesteuer
- Gewerbesteuer VZ

fällig.

Wir bitten, diesen Zahlungstermin unbedingt 
zu beachten.
__________________________________

Nächste Altpapiersammlungen 
auf dem ehemaligen

Festplatz Wemmstraße

18.11.2023 Gradierwerkverein
02.12.2023 Kita Martin 
 und MaMiFri
16.12.2023 Kulturkreis


